
  
 
 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Wustermark über  
die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

(Erschließungsbeitragssatzung) 
 

Auf Grund von § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom  

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I  

S. 1057), und der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg  

(BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, S. 286), zuletzt  

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr.32]) hat die Gemeindevertre- 

tung in ihrer Sitzung am 27.06.2017 folgende Satzung beschlossen: 

  
 
 
1.  Der § 8 Abs. 2 erhält folgenden neuen Wortlaut: 
 
   „Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche 
   eine Höhe zwischen der Unterkante der Decke und der Oberkante des Fußbodens von mindestens    
   2,30 m haben. Geschosse, die ausschließlich der Unterbringung haustechnischer Anlagen dienen  
  (Installationsgeschosse), gelten nicht als Vollgeschosse. Oberirdische Geschosse sind Geschosse,    
  deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt. Kirchen- 
  gebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Be- 
  sonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i.S. dieser Satzung, so werden bei gewerblich  
  oder industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise bau- 
  lich genutzten Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollge- 
  schoss gerechnet.“ 
 
 
2.   Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 
Wustermark, den 05.07.2017 
 
 
 
gez. Schreiber 
Bürgermeister 


